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Rückforderung von Netzentgeltbefreiungen 2012 und 2013 

Die Europäische Kommission hat in einem Beschluss vom 28. Mai 2018 festgestellt, dass die 

Befreiung von Strom-Netzentgelten in den Jahren 2012 und 2013 nach § 19 Abs. 2 StromNEV 

in seiner damaligen Fassung gegen die EU-Beihilferegeln verstoßen hat. Sie hat die Bun-

desrepublik Deutschland zugleich verpflichtet, die demnach unzulässigen Beihilfen von den 

begünstigen Unternehmen zurückzufordern. 

Die Bundesregierung habe jedoch nachgewiesen, dass die betroffenen Unternehmen in den 

beiden Jahren aufgrund ihres konstanten und vorhersehbaren Verbrauchs geringere Kos-

ten verursachten als andere Verbraucher. Dies rechtfertige angesichts der vorherrschenden  

Marktbedingungen eine teilweise Verringerung der Netzentgelte für diese beiden Jahre.

Jetzt müsse Deutschland nach der im Beschluss der Kommission festgelegten Methode für 

jeden Begünstigten der Befreiung die Höhe der von ihm in den Jahren 2012 und 2013 verur-

sachten Netzkosten ermitteln. Dann müsse die Bundesrepublik die unzulässigen Beihilfen 

von den einzelnen Begünstigten zurückfordern.

Nicht ganz klar ist, inwieweit sich die Methode der Kommission mit der typisierenden Staf-

felung nach der deutschen Übergangsregelung für den genannten Zeitraum deckt. Diese 

Staffelung sah keine individuelle Netzkostenermittlung vor, sondern war nur von den er-

reichten Benutzungsstunden abhängig. 

Inwieweit ein Unternehmen von Rückforderungen betroffen sein wird und ggf. Rechtsmittel 

einlegen sollte, dürfte sich jedoch konkreter abschätzen lassen, wenn eine öffentliche Fas-

sung des Beschlusses vorliegt. 

Mögliche Betroffene sollten bereits jetzt prüfen, inwieweit sie für die Jahre 2012 und 2013 

regulierungsbehördliche Genehmigungen bzw. Netzentgeltreduktionen nach § 19 Abs. 2 

StromNEV erhalten haben. Sonstige Netznutzer dürften von der Rückforderung nicht betrof-

fen sein. 

Haben Sie Fragen? Fragen Sie uns!
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